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BERICHTIGUNG 

der Delegierten Verordnung der Kommission vom 28. Juni 2019 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 

Vorschriften für Betriebe, in denen Landtiere gehalten werden, und für Brütereien 

sowie zur Rückverfolgbarkeit von bestimmten gehaltenen Landtieren und von Bruteiern 
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Artikel 45 Absatz 1 einleitender Satz:

anstatt: „1. Unternehmer, die Schafe und Ziegen halten, die vor Vollendung des zwölften 
Lebensmonats unmittelbar in einen Schlachthof verbracht werden sollen, stellen sicher, dass 

jedes dieser Tiere mindestens mit – an einem Ohr des Tieres angebracht – einer 

herkömmlichen Ohrmarke oder einem herkömmlichen Fesselband, wie in Anhang III 

Buchstabe a oder c aufgeführt, gekennzeichnet wird, wobei Folgendes sichtbar, lesbar und 

unauslöschlich angezeigt wird:“ 

muss es heißen: „1. Unternehmer, die Schafe und Ziegen halten, die vor Vollendung des 
zwölften Lebensmonats unmittelbar in einen Schlachthof verbracht werden sollen, stellen 

sicher, dass jedes dieser Tiere mindestens mit – an einem Ohr des Tieres angebracht – einer 

herkömmlichen Ohrmarke oder einem herkömmlichen Fesselband, wie in Anhang III 

Buchstabe a oder b aufgeführt, gekennzeichnet wird, wobei Folgendes sichtbar, lesbar und 

unauslöschlich angezeigt wird:“ 
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